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Zur Wahrheif über Aarburg

A/Teine in der Mainummer des « Schwei-
zer-Spiegels » unter dem Titel «

Jugend in Not » erschienene Kritik der
pädagogischen Umstände in der aargauischen

Zwangserziehungsanstalt Aarburg
hat der Redaktion der Zeitschrift, sowie
mir seihst, neben sehr vielen zustimmenden

Zuschriften und Presseäusserungen
auch verschiedene scharfe Angriffe
eingetragen. Soweit es sich hierbei um
persönliche Anfeindungen handelt, möchte
ich die Sache auf sich beruhen lassen.

Es liegen aber sachliche Gründe vor,
die mich zu einer Erklärung der
Öffentlichkeit gegenüber zwingen: In einer
Reihe von Zeitungen wurden von
interessierter Seite Artikel lanciert, in
welchen den Lesern mitgeteilt wurde, eine
amtliche Voruntersuchung habe ergeben,
dass meine Anklagen « masslos übertrieben

» seien. Demgegenüber habe ich nun
festzustellen:
1. Das offizielle Ergebnis der Untersuchung

der Regierung liegt noch nicht
vor. Es muss folglich befremden, dass
der Öffentlichkeit bereits zu einem
Zeitpunkt « Resultate » mitgeteilt
wurden, wo die Untersuchung noch
offenbar in den Anfängen steckte.
Letzteres geht schon allein aus
folgender Tatsache hervor: Unser in
der Anstalt beschäftigter Hauptge-
währsmann war im Zeitpunkt des

Erscheinens jener Artikel von der
Untersuchungsbehörde überhaupt noch
nicht vorgeladen worden, um zu sei¬

nem seinerzeit bei der aargauischen
Regierung schriftlich eingereichten
Eeschwerdematerial Stellung zu
nehmen.

2. Als Hauptargument zur Entkräfti¬
gung meiner Anklage figurierten in
den erwähnten Artikeln Aussagen
von aus dem Kanton Zürich
eingelieferten Zöglingen. Diese hatten am
4. Mai gegenüber Fürsorgeinspektor
E. Schmid vom Wohlfahrtsamt der
Stadt Zürich mehrheitlich zu Protokoll

gegeben, sie seien mit dem
Anstaltsbetrieb durchaus zufrieden, es

sei «alles prima».
Wer auch nur eine entfernte

Ahnung von den Problemen der
Aussagepsychologie bei .Tugendlichen hat,
weiss, wie wenig ernst solche Zeugnisse

zu nehmen sind, wenn die
Befragung durch einen Vorgesetzten
erfolgt, von dem die Betreffenden sich
abhängig fühlen.

Wie fragwürdig solche Aussagen
sind, geht übrigens daraus hervor,
dass die Redaktion des « Schweizer-
Spiegels » bereits im Besitze späterer

- schriftlicher Erklärungen ist, worin
etliche der von Inspektor Schmid
zitierten « Entlastungszeugen » Depo-
sitionen machen, die zu ihren früheren

Zeugnissen in krassem Widerspruch

stehen. Ein erheiternder
Umstand in dieser sonst so tragischen
Angelegenheit.

Ich habe meine Anklage nicht leichtfertig,

sondern auf Grund solider Unter-
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lagen erhoben. Die Prüfung des belastenden

Materials erfolgte übrigens nicht
durch mich allein, sondern stets in enger
Zusammenarbeit mit der Redaktion des

« Schweizer-Spiegels ». Es geht mir nicht
um persönliche Anfeindungen, sondern
einzig darum, zur Behebung der Not
gefährdeter junger Menschen einen Anstoss
zu geben. Ich hoffe deshalb sehnlichst, dass

die Behandlung der Angelegenheit durch
die zuständigen Behörden möglichst rasch
aus dem jetzigen Stadium der
Prestigeverteidigung herauswachse, auf dass der
Weg frei werde für die erzieherische
Sanierung. Ich werde zu gegebener Zeit
über die Entwicklung des Falles in einem
abschliessenden Artikel im « Schweizer-
Spiegel » Stellung nehmen.

Dr. W. Schohaus,
Seminardirektor.

Ein lobenswerter 9rauch der Stadt
Lausanne

T~iie in allen Kulturländern verbreitete
Sitte, Strassen und Plätze nach

bedeutenden Persönlichkeiten zu benennen,
erfüllt ihren Sinn, um das Gemeinwohl
verdiente Menschen zu ehren, nur in
unvollkommener Weise. Wer auf Reisen
eine fremde Stadt besichtigt, steht den
meisten Strassennamen verständnislos
gegenüber, und selbst bei den «
Einheimischen » verblasst die Erinnerung an
Grössen lokalhistorischer Vergangenheit
mit jeder neu ins Leben tretenden
Generation immer mehr. Es gibt viele
Zürcher, die nicht mehr wissen, zu wessen
Ehren die Bolleystrasse, die Kinkelstrasse,

die Attenhoferstrasse, die Mous-
sonstrasse, die Alderstrasse, die Bider-
strasse, die Billrothstrasse usw. so und
nicht anders einst getauft worden sind.

Die Stadt Lausanne hat ihre Strassen-
tafeln fast ausnahmslos mit kurzen
historisch-biographischen Krläuterungen
versehen. Da gibt es eine « Avenue F. C. de

la Harpe » mit der ehrenvollen Anmer¬

kung: «F. C. de la Harpe, 1754—1838,
fondateur de la liberté vaudoise. » Da
erinnert eine « Avenue Edouard Rode »
an den « romancier vaudois ». Da ehrt
ein « Chemin Edouard Sandoz » den
1928 verstorbenen Industriellen, der
Stadt und Kanton durch bedeutende
Schenkungen gefördert hat. Eine weitere
Strasse trägt den Namen des englischen
Historikers Gibbon, anderswo erinnert
ein Schild an einen Lausanner Aufenthalt

Voltaires. Die Wirkung dieser
Tafeln ist ganz erstaunlich: Sie verbreiten
eine Atmosphäre gepflegter Tradition
um sich, sie halten lokale Erinnerungen
wach, und sie vermitteln insbesondere
dem Fremden eine Ahnung von der
kulturgeschichtlichen Eigenart der Stadt
Lausanne.

Es wäre dringend zu wünschen, dass
recht viele Städte unseres Landes die in
Lausanne übliche Strassenbezeichnung
sich zum Vorbild nehmen wollten.

Dr. V. G.
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